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folgt, ber fid) ebenfaEi ttt oben angeführtem Sinne fteigert.
die Seßrseit bauert 3 gaßre unb erfolgt ber befinitioe

Vertragiabfcßluß nach 4=roö<hentlid)er ^robejeit.
Stnmelbungen nehmen entgegen bie oerfeßiebenen Sotal»

©ettionioorftänbe, rote auch ber gentral=2luifcßuß bei
©eßroeiserifeßen gimmermeifier=Vetbanbei in gürieß."

©ine für Sägereien unb gntprägnieranftalten feijr
fienterfensnierte (Sntöectung hat bie @cßroeis. ©e
fellfcßaft für £>olsfonferoierung 91. ©. in 3"=
fingen gemalt. dai deerölpräparat „gulaoej:
91 r. 1600, effj patent Vr. 47890 oermag aud) ben
9lmeifen unb anbern ^rtfeften ftart jupfe^en. Set Ver»
fueßen mit Vefprengung mit „gulaoejc" auf £>ols in ber
Vinbe oermoctjte bai „gulaoejc" ben Keinen fpoljrourm
p oertilgen, refp. bie Saroen p töten, fo baß mit
„gulaoej:" befprißte Sägeblöder in ber SRinbe oom
Keinen |jolsrourm nicht mehr angegriffen rourben. die
Vinbe felbft roirb feßroars, bagegen bleibt bai £>oIj im
gnnern oollftänbig intatt unb unoer änbert.

Seßtei gemalte Verfucße haben glänjenbe @r=

folge gezeitigt unb ift bamit ber Çoljinbuftrie ein längft
erroünfchtei Sftittel an jpanb gegeben, um bie bai |)oIs
feßroer fdhäbigenben, läftigen gnfel'ten grünblicß p oer»
treiben.

geuerfidjerheit oon ©ipsöielen unb ©ipieftrieß.
9lli XehrreicEjer galt roirb ber Vranb bei SKirßaufei in
Ormont erroähnt, über ben ein gaeßmann folgenbei
berichtet hat: 9luigebrocßen ift ber Vranb auf einem

jpolsfußboben. der Vranb griff roegen SBaffermangeli
fcßneE um [ich, unb ei ift ati ficher anpneljmen, baf?

er roahrfcheinlich bai ganse ©ebäube gerftört hätte, roenn
bie oorgefeßriebenen SJtaffiobecfen ihm nicht SBiberftanb
entgegengefeßt hätten, bie erfteni bai barunter liegenbe
©efeßoß oor bem geuer oollftänbig feßüßten unb bai
SBaffer nur an ©teEen bureßließen, roo fchon durcß=
brücke oorhanben roaren. der gachmann fommt p bem

©chluffe, baß bie ©ifenbetontonftruttion nicht sum minbe»
ften in Verbinbmtg mit bem guten ©ipieftrieß ber roei»

teren Verbreitung bei geueri einen roirîfamen 2Biber»

ftanb entgegengefeßt habe, unb sroar fo, baß bie barunter
liegenben ©efeßoffe gleich roieber in Venußung genommen
werben fonnten.

SSBenn aueß angefichti ber Veroäßrung bei ©ipfei
bei VranbfcßabenfäEen lein groeifel über feine geuer»
ßeßerßeit obroalten fann, fei noch befonberi auf bie
SBafferficßerßeit hingeroiefen. geber, ber bie Vor»
jüge bei ©ipfei aui eigener ©rfaßrung fennen gelernt
hat, mag biefe nicht miffen. @i gehört, roai meßt oer»
fdjroiegen roerben barf, aflerbingi eine geroiffe ©rfahrung
jur ridhtigeri Verarbeitung bei ©ipfei. diefe muß aber
bei jebem anberen Vauftoff aueß erroorben roerben, benn

fonft roürbe man nicf)t oon ben Vtaurern oerlangen
tönnen, baß fie lunftgereeßt arbeiten.

Ilm ber falfcßen Ijanbßabung bei ©ipfei absußelfen
unb bie Verbreitung biefei fcßäßbaren Vauftoffei su
förbern, hat ber beutfeße ©ipioerein in Verlin
ein ttetnei Vücßlein unter bem ditel „dai Heine ©ipi»
baubuch" oerfaßt, beffen ©tubium bem Vaubefliffenen
bringenb empfohlen fei.

gum Segen einei guten ©ipieftricßbobeni
oerroenbet man allein ©ftrichgipi, ber gans anbere ©igen»
f'cßaften heftet ali ber gewöhnliche ©tuefgipi. ©ftrieß»
gipi roirb babureß ßergefteüt, baß man ben Voßgipi=
ftein bei ßeEer Votglut in geeigneten Schachtöfen brennt,
roährenb bai Vrennen bei ©tudgipfei nur bei dempe»
raturen oon etroa 140—170 ® C erfolgt, ©ftrichgipi
binbet erft nach ©tunben ab unb roirb bann Hingenb
hart rote gement. @r erhält roie biefer and) ßpbraulifcße
©igenfeßaften, benn er ift gegen geuchtigfeit unb Väffe

naßesu unempfinblich- Veim 9lnrüßren bei ©ftrießmörteli,
ber in ben meiften gäEen ohne feben Siei» unb ©anb»
Sufaß oerarbeitet roirb, muff bai ©ipipuloer in bai
SBaffer gefchüttet unb nidE>t bai SBaffer bem ©ipi suge»
feßt roerben. dai ©infehütten bei ©ipipuloeri in bai
SBaffer muß gans aEmäßlicß unter fd^üttelnber Veroegung
ber ©cßaufel gesehen unb fo lange fortgefeßt roerben,
bii fich über ber SBafferoberfläcße ein Keiner £>ügel aui
©ipi hübet, ber meßt mehr unterfinlt. ©rft bann barf
bai durchrühren bei SEörteli erfolgen.

©ipieftrid) foE nach Vorfdhrift auf eine gleichmäßig
eingeebnete, gut genäßte ©anbfdjicht aufgetragen roerben.
9lad) bem ©ießen roirb bie ©chpt gut geglättet unb in
Vutie, oor ©onnenfdhein unb gugluft gefchüßt, bem 2lb=

binbeoorgang überlaffen. Von aEergrößter SBichtigfeit
für bai ©elingen ber Slrbeit ift aber bai geftfcßlagen
bei @ftridh§, bai ungefähr 12—16 ©tunben nadj
bem ©ießen mit geeigneten ^lopfhölsern oorgenommen
roirb. fpierburch roirb erft ber ©ftrieß bießt unb feft.
Vacß gehörigem geftfcßlagen erfolgt bann bai 2lbsiehen
mit ber giehKinge unb, roenn geroünfcßt, bai Slbfcßleifen
unb Volieren mit Del.

©in auf biefe SBeife ßergefteEter ©ipifußboben tann
ei in Vesug auf dauerhaftigleit, SBärme unb leicßter
Vegehbarleit mit jebem anberen ©ftrießboben aufnehmen.
@i finb uni ©ipifußböben erßalten, bie meßrere ßunbert
gaßre oßne merflicße ©cßäben überbauert ßaben. SBie

fo man^ei ©ute, roar auch ^unft bei Segeni oon
gutem ©ipiefiridß in ber Veusett faft oöEig oerloren ge»

gangen, unb erft bem SBirlen bei deutfeßen ©ipioereini
oerbanft ei ber ©ipieftridß, roenn heute oiel taufenb
Quabratmeter oon ber Vorsüglicßfeit biefei fugenlofen,
fauberen unb in gefunbbeitlicßer Vesiehung einroanbfreien
gußbobeni geugnii ablegen.

groed biefer geilen ift ei, bem mit Unrecht oft ge»

feßmäßten ©ipi s" feinem rooßloerbienten Ve^te sn oer»
ßelfen. gn oielen gäEen roirb fid) babei eine nidßt un»
beträchtliche Äoftenerfparnii ersielen laffen, unb ich glaube,
baß ei niemanb bereuen roirb, bem an richtiger ©teEe
angeroenbeten ©ipi feine Slufmerlfamleit gefchentt sn
ßaben. („Vauroelt".)

Siteratur,
Schroeijerifcher Vaulalenber 1912. Vebaftton @. Ufteri,

aXrcßitett, gürieß.

©(hroeiserifißer gngeitieurlalenber 1912. Vebaltion
V. SBenner, ©tabtingenieur, gürieß.

die für bai Vau» unb gngenieurfaeß unentbehrlichen
^anbbücßer finb reeßtseitig oor Slnfang ber Vaufaifon in
ber üblichen, forgfältig bearbeiteten unb reoibierten 9lui»
gäbe erfeßienen.

die SRaterial» unb 9lftorbpreife rourben sum Seil
erßößt unb bie 2luimaß Veftimmungen einer näßeren
durchficht untersogen unb roo ei nötig erfeßien, mit ben

Sum STeil oon einanber abroeießenben ©epfiogenßeiten ber
einselnen ©täbte in ©inftang gebracht.

gm gngenieurtalenber ift bai Kapitel „Steinerne
Vrüden" oon gngenieur ©tuber ber Vßätifchen Vaßnen
ooEftänbig neu bearbeitet; bai Kapitel „Straßenbahnen"
oon direttor ©tuber in Derlifon ergäbt burdß Votisen
über gleiilofe Vaßnen; bie Hapitel „Straßenbau, Veben»
baßnen, SBafferbau, ©aianlagen" finb meßr ober roeniger
roefentlich ergänst unb bie Vatentoorfcßriften richtig ge»

fteEt. die beiben Vebafteure geigen bai ftete Veftreben,
bie Kalenber auf ber fpöße ber geit su erßalten.
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folgt, der sich ebenfalls in oben angeführtem Sinne steigert.
Die Lehrzeit dauert 3 Jahre und erfolgt der definitive

Vertragsabschluß nach 4-wöchentlicher Probezeit.
Anmeldungen nehmen entgegen die verschiedenen Lokal-

Sektionsvorstände, wie auch der Zentral-Ausschuß des
Schweizerischen Zimmermeister-Verbandes in Zürich."

Eine für Sägereien und Jmpriignieranstalten sehr
bemerkenswerte Entdeckung hat die Schweiz. Ge-
sellschaft für Holzkonservierung A.-G. in Zo-
fingen gemacht. Das Teerölpräparat „Fulavex
Nr. 1600, H Patent Nr. 47890 vermag auch den
Ameisen und andern Insekten stark zuzusetzen. Bei Ver-
suchen mit Besprengung mit „Fulavex" auf Holz in der
Rinde vermochte das „Fulavex" den kleinen Holzwurm
zu vertilgen, resp, die Larven zu töten, so daß mit
„Fulavex" bespritzte Sägeblöcker in der Rinde vom
kleinen Holzwurm nicht mehr angegriffen wurden. Die
Rinde selbst wird schwarz, dagegen bleibt das Holz im
Innern vollständig intakt und unverändert.

Letztes Jahr gemachte Versuche haben glänzende Er-
folge gezeitigt und ist damit der Holzindustrie ein längst
erwünschtes Mittel an Hand gegeben, um die das Holz
schwer schädigenden, lästigen Insekten gründlich zu ver-
treiben.

Feuersicherheit von Gipsdielen und Gipsestrich.
Als lehrreicher Fall wird der Brand des Kurhauses in
Pyrmont erwähnt, über den ein Fachmann folgendes
berichtet hat: Ausgebrochen ist der Brand auf einem

Holzfußboden. Der Brand griff wegen Wassermangels
schnell um sich, und es ist als sicher anzunehmen, daß
er wahrscheinlich das ganze Gebäude zerstört hätte, wenn
die vorgeschriebenen Maffivdecken ihm nicht Widerstand
entgegengesetzt hätten, die erstens das darunter liegende
Geschoß vor dem Feuer vollständig schützten und das
Wasser nur an Stellen durchließen, wo schon Durch-
bräche vorhanden waren. Der Fachmann kommt zu dem

Schlüsse, daß die Eisenbetonkonstruktion nicht zum minde-
sten in Verbindung mit dem guten Gipsestrich der wei-
teren Verbreitung des Feuers einen wirksamen Wider-
stand entgegengesetzt habe, und zwar so, daß die darunter
liegenden Geschosse gleich wieder in Benutzung genommen
werden konnten.

Wenn auch angesichts der Bewährung des Gipses
bei Brandschadenfällen kein Zweifel über seine Feuer-
stcherheit obwalten kann, sei noch besonders auf die
Wassersicherheit hingewiesen. Jeder, der die Vor-
züge des Gipses aus eigener Erfahrung kennen gelernt
hat, mag diese nicht missen. Es gehört, was nicht ver-
schwiegen werden darf, allerdings eine gewisse Erfahrung
zur richtigen Verarbeitung des Gipses. Diese muß aber
bei jedem anderen Baustoff auch erworben werden, denn
sonst würde man nicht von den Maurern verlangen
können, daß sie kunstgerecht arbeiten.

Um der falschen Handhabung des Gipses abzuhelfen
und die Verbreitung dieses schätzbaren Baustoffes zu
fördern, hat der deutsche Gipsverein in Berlin
ein kleines Büchlein unter dem Titel „Das kleine Gips-
baubuch" verfaßt, dessen Studium dem Baubefliffenen
dringend empfohlen sei.

Zum Legen eines guten Gips estrichbodens
verwendet man allein Estrichgips, der ganz andere Eigen-
schaften besitzt als der gewöhnliche Stuckgips. Estrich-
gips wird dadurch hergestellt, daß man den Rohgips-
stein bei Heller Rotglut in geeigneten Schachtöfen brennt,
während das Brennen des Stuckgipses nur bei Tempe-
raturen von etwa 140—170 ° 0 erfolgt. Estrichgips
bindet erst nach Stunden ab und wird dann klingend
hart wie Zement. Er erhält wie dieser auch hydraulische
Eigenschaften, denn er ist gegen Feuchtigkeit und Nässe

nahezu unempfindlich. Beim Anrühren des Estrichmörtels,
der in den meisten Fällen ohne jeden Kies- und Sand-
zusatz verarbeitet wird, muß das Gipspulver in das
Wasser geschüttet und nicht das Wasser dem Gips zuge-
setzt werden. Das Einschütten des Gipspulvers in das
Wasser muß ganz allmählich unter schüttelnder Bewegung
der Schaufel geschehen und so lange fortgesetzt werden,
bis sich über der Wasseroberfläche ein kleiner Hügel aus
Gips bildet, der nicht mehr untersinkt. Erst dann darf
das Durchrühren des Mörtels erfolgen.

Gipsestrich soll nach Vorschrift auf eine gleichmäßig
eingeebnete, gut genäßte Sandschicht aufgetragen werden.
Nach dem Gießen wird die Schicht gut geglättet und in
Ruhe, vor Sonnenschein und Zugluft geschützt, dem Ab-
bindevorgang überlassen. Von allergrößter Wichtigkeit
für das Gelingen der Arbeit ist aber das Festschlagen
des Estrichs, das ungefähr 12—16 Stunden nach
dem Gießen mit geeigneten Klopfhölzern vorgenommen
wird. Hierdurch wird erst der Estrich dicht und fest.
Nach gehörigem Festschlagen erfolgt dann das Abziehen
mit der Ziehklinge und, wenn gewünscht, das Abschleifen
und Polieren mit Oel.

Ein auf diese Weise hergestellter Gipsfußboden kann
es in Bezug auf Dauerhaftigkeit, Wärme und leichter
Begehbarkeit mit jedem anderen Estrichboden aufnehmen.
Es sind uns Gipsfußböden erhalten, die mehrere hundert
Jahre ohne merkliche Schäden überdauert haben. Wie
so manches Gute, war auch die Kunst des Legens von
gutem Gipsestrich in der Neuzeit fast völlig verloren ge-

gangen, und erst dem Wirken des Deutschen Gipsvereins
verdankt es der Gipsestrich, wenn heute viel tausend
Quadratmeter von der Vorzüglichkeit dieses fugenlosen,
sauberen und in gesundheitlicher Beziehung einwandfreien
Fußbodens Zeugnis ablegen.

Zweck dieser Zeilen ist es, dem mit Unrecht oft ge-
schmähten Gips zu seinem wohlverdienten Rechte zu ver-
helfen. In vielen Fällen wird sich dabei eine nicht un-
beträchtliche Kostenersparnis erzielen lassen, und ich glaube,
daß es niemand bereuen wird, dem an richtiger Stelle
angewendeten Gips seine Aufmerksamkeit geschenkt zu
haben. („Bauwelt".)

Literatur»
Schweizerischer Baukalender 1912. Redaktion E. Usteri,

Architekt, Zürich.
Schweizerischer Jngenieurkalender 1912. Redaktion

V. Wenner, Stadtingenieur, Zürich.

Die für das Bau- und Jngenieurfach unentbehrlichen
Handbücher sind rechtzeitig vor Anfang der Bausaison in
der üblichen, sorgfältig bearbeiteten und revidierten Aus-
gäbe erschienen.

Die Material- und Akkordpreise wurden zum Teil
erhöht und die Ausmaß-Bestimmungen einer näheren
Durchsicht unterzogen und wo es nötig erschien, mit den

zum Teil von einander abweichenden Gepflogenheiten der
einzelnen Städte in Einklang gebracht.

Im Jngenieurkalender ist das Kapitel „Steinerne
Brücken" von Ingenieur Studer der Rhätischen Bahnen
vollständig neu bearbeitet; das Kapitel „Straßenbahnen"
von Direktor Studer in Oerlikon ergänzt durch Notizen
über gleislose Bahnen; die Kapitel „Straßenbau, Neben-
bahnen, Wasserbau, Gasanlagen" sind mehr oder weniger
wesentlich ergänzt und die Patentvorschriften richtig ge-
stellt. Die beiden Redakteure zeigen das stete Bestreben,
die Kalender auf der Höhe der Zeit zu erhalten.


	Literatur

